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1 Haushaltssatzung 2026 des Schwarzwald-Baar-Kreises 

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 
19. Juni 1987 (GBl. S.288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung kom-
munalwahlrechtlicher Vorschriften vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) in Verbindung mit § 79 
der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 
698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher 
Vorschriften vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71), hat der Kreistag am 15. Dezember 2025 die 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt  
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. im Ergebnishaushalt  mit den folgenden Beträgen    EUR 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 413.328.800 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -425.429.500 

1.3 Veranschlagtes ord entliches Ergebnis  (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -12.100.700 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis  (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes  Gesamtergebnis  (Summe aus 1.3 und 1.6) von -12.100.700 

 
2. im Finanzhaushalt  mit den folgenden Beträgen    EUR 
 
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     
       von 

407.694.900 

2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
       von -413.306.100 

2.3  Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalt  
      (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -5.611.200 

2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  3.209.300 

2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -18.778.200 

2.6  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus  
       Investitionstätigkeit  (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -15.568.900 

2.7  Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf    
      (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -21.180.100 

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 15.568.900 

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -2.429.400 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf  
        aus Finanzierungstätigkeit  (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 13.139.500 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,  
        Saldo des Finanzhaushalts  (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -8.040.600 
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§ 2  Kreditermächtigung  
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird 
festgesetzt auf 15.568.900 EUR. 
 
 

§ 3  Verpflichtungsermächtigungen  
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 17.100.700 EUR. 
 
 

§ 4 Kassenkredite  
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR. 
 
 

§ 5 Kreisumlage  
 

Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 nach § 35 FAG wird auf 37,31 v.H.  
der Steuerkraftsummen der zum Schwarzwald-Baar-Kreis gehörenden Gemeinden festge-
setzt. 
 
 
Villingen-Schwenningen, den 15. Dezember 2025 
 
Der Vorsitzende des Kreistages 
 
 
 
 
Sven Hinterseh, 
Landrat 
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Umlagesatz der Kreisumlage  
 Haushaltsjahr 2012 33,20 v.H. 
 Haushaltsjahr 2013 32,70 v.H. 
 Haushaltsjahr 2014 31,30 v.H. 
 Haushaltsjahr 2015 32,30 v.H. 
 Haushaltsjahr 2016 31,10 v.H. 
 Haushaltsjahr 2017 31,10 v.H. 
 Haushaltsjahr 2018 30,00 v.H. 
 Haushaltsjahr 2019 29,00 v.H. 
 Haushaltsjahr 2020 29,00 v.H. 
 Haushaltsjahr 2021 28,00 v.H. 
 Haushaltsjahr 2022 28,50 v.H. 
 Haushaltsjahr 2023 30,50 v.H. 
 Haushaltsjahr 2024 30,50 v.H. 
 Haushaltsjahr 2025 32,00 v.H. 
 Haushaltsjahr 2026 37,31 v.H. 
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Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation. Der Kreistag hat sich am 13.06.2016 
für einen Aufbau nach der örtlichen Organisation entschieden. 
 
 
Der Haushaltsplan gliedert sich in die folgenden sieben Teilhaushalte: 
 
Teilhaushalt 0 - Oberste Kreisorgane / Stabsstellen 
Teilhaushalt 1 - Dezernat I Allgemeine Verwaltung und Finanzen 
Teilhaushalt 2 - Dezernat II  Rechts- und Ordnungsverwaltung 
Teilhaushalt 3 - Dezernat III Soziales 
Teilhaushalt 4 - Dezernat IV Umwelt und Gesundheit 
Teilhaushalt 5 - Dezernat V Ländlicher Raum 
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft 
 
Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden 
auch die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsverrechnungen sowie die kal-
kulatorischen Kosten dargestellt, die im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen werden. 
In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem 
Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene 
der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und 
die angesteuerten Produkte zur Verfügung. 
 

Aufstellung der Teilhaushalte mit Produkten  

Teilhaushalt  0 Oberste Kreisorgane und zu gehörige Stabsstellen  
Budget 01  Oberste Kreisorgane 
 111001 Steuerung 
 111406 Repräsentation 
Budget 02  Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt 
 111301 Rechnungsprüfung 
 111405 Datenschutzbeauftragter 
 113100 Kommunalaufsicht 
 121003 Wahlen und Abstimmungen 
Budget 03  Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv 
 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 252100 Kreisarchiv 
 281001 Kulturförderung 
 262004 Förderung der Musik 
 281002 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreis 
Budget  04  Stabstelle Wirtschaft und Tourismus 
 571000 Wirtschaftsförderung 
 575000 Tourismus 
Budget  05  Personalrat 
 111403 Gesamtpersonalrat 
 
Teilhaushalt  1 Dezernat I -  Allgemeine Verwaltung und Finanzen  
Budget 11  Hauptamt 
 111401 Gleichstellung von Mann und Frau 
 112100 Personalwesen 
 112103 Ausbildung 
 112104 Fortbildung 
 112106 Freiwillige soziale Leistungen 
 112180 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung 
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 112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 
 112505 Zentraler Fuhrpark 
 112600 Zentrale Dienstleistungen / Hauptamt  
 112602 Boten, Zustell- und Postdienste 
 112603 Hausdruckerei und Vervielfältigung 
Budget 12  Amt für Schule, Hochbau und Gebäudemanagement 
 111406 Ungarn-Partnerschaft 
 112106 Freiwillige soziale Leistungen 
 112400 Liegenschaftsverwaltung 
 212000 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
   und Schulkindergärten 
 213000 Berufliche Schulen 
 214002 Internat der Landesberufsschule 
 215004 Kreismedienzentrum 
 215006 Regionales Bildungsbüro 
 215009 Schulverwaltung 
 421001 Sportförderung 
 424101 Sportstätten 
 546001-546008 Parkierungseinrichtungen 
 561007 Konzeptionen zum Klimaschutz 
Budget 13  Kämmerei 
 111001 Steuerung (Dezernat I) 
 111201 Steuerungsunterstützung 
 112200 Finanzverwaltung 
 112202 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner      
 112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 
 112210 Kreiskasse 
 411001 Schwarzwald-Baar-Klinikum 
 548001 Verkehrslandeplatz 
 555004 Kommunale Holzverkaufsstelle 
 555004 Dienstleistungen für Dritte 
Budget 14  Amt für Digitalisierung 
 111201 Steuerungsunterstützung 
 112000 Zentrales IT-Management 
 112002 IT-Betreuung/Support 
 112003 Infrastruktur  
 112005 Behördennetz 
 511106 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS) 
 
Teilhaushalt  2 Dezernat II -  Rechts -  und Ordnungsverwaltun g 
Budget 21  Rechtsamt 
 111001 Steuerung (Dezernat II)  
 112306 Allgemeine Rechtsberatung und Vertretung in Rechtssachen 
 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern 
 113105 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten  
   der kreisangehörigen Gemeinden 
 122002 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Heimaufsicht) 
 122606 Tierschutz (Kreistierheim Donaueschingen) 
Budget 22  Ordnungsamt 
 122000-122009 Ordnungswesen 
 122200 Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen 
 126003 Brandschutz 
 126005 Dienstleistungen für Dritte 
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In den kommenden Jahren können sich Schwerpunktverlagerungen und damit auch andere 
Schlüsselpositionen ergeben.  
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Überblick  über das Rechn ungsergebnis 202 4 

Ergebnisrechnung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzrechnung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haushaltsquerschnitt der ordentlichen Ergebnisse zum vorläufigen Jahresabschluss 2024

Bezeichnung Jahres-
ergebnis 
2023
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 Schulen 

Zur Mitfinanzierung der Gesamtaufwendungen für die Bereitstellung und den Betrieb der Be-
ruflichen Schulen und der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren erhält der 
Schwarzwald-Baar-Kreis jährliche Zuweisungen in Form von Sachkostenbeiträgen, die sich an 
der Schülerzahl orientieren. Mit diesen Sachkostenbeiträgen soll ein 90-prozentiger Ausgleich 
der Schulsachkosten erreicht werden. Im vorliegenden Haushaltsplan liegt die Deckungsquote 
bei 84,08 %. Der danach noch verbleibende Anteil wird aus dem Kreishaushalt finanziert. In 
dieser Quote sind alle Aufwendungen und Erträge inkl. der Abschreibungen berücksichtigt. 
Nicht einkalkuliert sind die Kosten der Querschnittseinrichtungen. 
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Die Schülerzahl an den öffentlichen und privaten beruflichen Schulen erreichte in Baden-Würt-
temberg im Schuljahr 2009/10 mit 436.956 Schülern ihren Höchststand. Demografisch be-
dingt, sinken die Schülerzahlen seitdem stetig und nur durch die hohe Anzahl an Neuzugewan-
derten wurde dieser Trend verlangsamt. Laut Modellrechnung des Statistischen Landesamts 
wird die Schülerzahl an den Beruflichen Schulen bis zum Schuljahr 2025/26 weiter auf rd. 
378.500 Schüler zurückgehen. Erst nach diesem Zeitpunkt werden die Geburtenentwicklung 
zu steigenden Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen führen. 
 
Die Schülerzahlen in den Beruflichen Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreis erreichten, ähnlich 
wie auf Landesebene, im Schuljahr 2008/2009 ihren Höchststand. Für das kommende Schul-
jahr wurde aufgrund fehlender aktuellen Schülerzahlen wie 2025 mit 9.356 Schülern gerech-
net. Gegenüber der amtlichen Schulstatistik vom Oktober 2023 hat ihre Zahl damit um 189 
zugenommen.  
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5.3.2 Gesamtergebnishaushalt 

Die wesentlichen ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnis-
haushalts ergeben sich aus der folgenden Übersicht. Diese werden anschließend erläutert. 
Hierbei werden Erträge positiv und Aufwendungen negativ dargestellt. 
 
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2025 Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.350.000 2.160.000
2 Zuweisungen und allgemeine Umlagen 296.485.000 326.407.000

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und 
-beiträge

3.452.300 3.181.300

4 Sonstige Transfererträge 9.321.400 10.036.000
5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.966.400 24.033.500
6 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.153.900 3.993.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.352.700 39.941.600

8 Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche 
Erträge

1.465.000 880.000

9 Aktivierte Eigenleistungen/ 
Bestandsveränderungen

0 0

10 Sonstige ordentliche Erträge 2.542.600 2.695.500
11 Summe der ordentlichen Erträge 391.089.300 413.328.800
12 Personalaufwendungen -76.500.000 -83.380.100
13 Versorgungsaufwendungen 0 0

14 Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

-46.479.800 -48.372.800

15 Planmäßige Abschreibungen -11.286.600 -10.623.400
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -280.700 -555.800
17 Transferaufwendungen -205.396.400 -218.822.500
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.993.300 -63.674.900
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen -402.936.800 -425.429.500
20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -11.847.500 -12.100.700
21 Außerordentliche Erträge 0 0
22 Außerordentliche Aufwendungen 0 0
23 Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0
24 Veranschlagtes Gesamtergebnis -11.847.500 -12.100.700  
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Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2025 Ansatz 2026

9 Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts

381.655.400 407.694.900

16 Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts

-390.150.200 -413.306.100

17 Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungs-
mittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

-8.494.800 -5.611.200

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.771.900 2.459.300

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 
Entgelten für Investitionstätigkeit

0 0

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachvermögen

0 0

21 Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzvermögen

0 750.000

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.771.900 3.209.300

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden

-190.000 -2.553.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.739.600 -11.084.700

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Sachanlagevermögen

-2.476.300 -2.898.100

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -5.000 -190.000
28 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen -795.000 -1.658.000
29 Auszahlungen für sonstige Investitionen -449.000 -394.400
30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.654.900 -18.778.200

31 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit

-16.883.000 -15.568.900

32 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf -25.377.800 -21.180.100

33
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen

8.441.500 15.568.900

34
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 
Investitionen

-1.677.800 -2.429.400

35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -
bedarf aus Finanzierungstätigkeit

6.763.700 13.139.500

36 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands  
zum Ende des Haushaltsjahres

-18.614.100 -8.040.600
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Deckungsfähigkeiten  

 
Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und Kompe-
tenzen für die Haushaltssteuerung nach unten verlagert. Die Budgetverantwortlichen sollen 
Abweichungen bei einzelnen Ansätzen selbstständig durch Umschichtungen auffangen kön-
nen, ohne dass es einer haushaltsrechtlichen Bewilligung bedarf. 
 
Die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teil-
budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszah-
lungen für Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt eines Budgets. 
Ausgenommen davon sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Zinsaufwen-
dungen, die Abschreibungen und Auflösungen sowie die internen Leistungsverrechnungen.   
 
Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur 
für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden. 
 
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet 
werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets die Aufwendungsansätze des Budgets, 
Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze (§ 19 GemHVO). Gleiches gilt für den Fi-
nanzhaushalt. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und 
Umlagen. Des Weiteren sind die Zinserträge von der unechten Deckungsfähigkeit ausgenom-
men. 
 
Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt sind zulässig, soweit sie durch zah-
lungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind (einseitige Deckungsfähigkeit 
zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu Gunsten des Finanzhaushaltes). 
 
Die Budgets eines Teilhaushalts werden im Ergebnishaushalt für miteinander deckungsfähig 
erklärt. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.  
Dies bedeutet, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen nicht entste-
hen, wenn Planabweichungen durch Minderaufwendungen / -auszahlungen bzw. Mehrerträge 
/ -einzahlungen oder übertragene Ermächtigungen der jeweiligen Ämter- / Stabsstellenbud-
gets innerhalb eines Teilhaushalts gedeckt werden. 
 
Der Gesamtdeckungsgrundsatz des Haushalts hat Vorrang und die Deckungsfähigkeit kann 
gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO vom Fachbediensteten für das Finanzwesen eingeschränkt wer-
den, wenn das geplante Gesamtergebnis gefährdet ist. Die Budgetverantwortlichen haben in 
diesem Sinne auch auf die finanzwirtschaftlichen Gesamterfordernisse zu achten. 
 
Wesentliche ungeplante Aufwendungen / Auszahlungen sind trotz der bestehenden Deckungs-
möglichkeiten vorab mit der Kämmerei abzustimmen. 
 

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln / Neuveranschlagung  

 
Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie 
die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bleiben gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO 
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Be-
schaffungen bleiben die Ansätze längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in 
dem der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, 
verfügbar. 
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